
August 2022
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr; 

Dienstag 14.00 bis 16.00 Uhr; Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr
Gemeinde Affing im Internet: www.affing.de, E-Mail: gemeinde@affing.de

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Sommer hat es heuer so richtig in sich. Während wir im letzten Jahr viel 
Regen und viele kühle Tage hatten, kamen wir heuer schon einige Male richtig 
ins Schwitzen. Vor allem unseren Kindern wird’s gefallen, Baden ist angesagt! 
Auch in unserer Heimat lässt sich die heiße Zeit gut genießen. Der Sommer ist 
gut zum Entspannen, wir können raus in die Natur, rein in die kühle Wohnung 
oder endlich – nach langer Zeit – auf schöne Feste gehen und Freunde tref-
fen. Und wir dürfen einfach auch mal unsere Seele 
baumeln lassen in einer Zeit, die viele unerwartete 
Herausforderungen für uns alle mit sich bringt.

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne, erholsame 
Ferien- und Urlaubzeit. Ob in der Ferne oder daheim 
– genießen Sie die Zeit! Kommen Sie unfallfrei und 
gesund vom Urlaub zurück in unser schönes Affing!

Baugebiet „Am Weberanger“

Auf der Zielgeraden. Das Bau-
gebiet „Am Weberanger“ ist so 
gut wie abgeschlossen. Nach 
ei ner Ge samt bau zeit von genau 
24 Mo na ten ist der Deckel drauf. 

Beginnend mit dem Um bau der 
Staatsstraße, welche eine Abbie-
gespur erhielt und einem in dem 
Bereich erbauten Brückenbau-

werk, konnte anschließend mit 
den Erschließungsarbeiten für 
das eigentliche Baugebiet begon-
nen werden. Auf einer Fläche von 
42.000 m² entstanden so 57 Bau-
plätze. Die Nachfrage nach die-
sen Plätzen war enorm. 

Nach der Freigabe des Grund-
stückes durch die Archäologie, 

konnte mit dem Auffüllen der 
neuen Straßen begonnen wer-
den. Die Traktoren liefen einige 
Wochen und transportierten so 
ca. 14.000 Tonnen Sandmaterial 
ins Baugebiet. Über den Sommer 
2021 konnten dann die Wasserlei-
tung sowie der neue Kanal verbaut 
werden. Der relativ kurze Winter 
unterstützte die Baufirma dabei, 

Bild: Hunger & SimmethSonnige Grüße,
Ihr

Markus Winklhofer, Bürgermeister

Baugebiet „Am Weberanger“ aus der Vogelperspektive Bild: Sweco GmbH
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mit den Pflasterarbeiten 
zeitnah im Frühjahr 2022 
wieder beginnen zu kön-
nen. Diese schritten 
rasch voran, sodass man 
dem Zeitplan ein gutes 
Stück voraus war. Noch 
vor dem Sommerurlaub 
konnten daher die Aphalt-
schichten eingebaut und 
die Straßen befahrbar 
ge macht werden.

Ein weiterer Auftrag für eine Lärm-
schutzwand inkl. Bepflanzung ist 
vergeben und so wird diese im 
Sommer/Herbst erstellt. Mit der 

Fertigstellung der Lärmschutz-
wand ist – abhängig von Witte-
rung, etc. – im Herbst 2022 zu 
rechnen. Bereits jetzt fällt aber 
schon der Startschuss für die pri-
vaten Häuslebauer.

Die Gesamtkosten der Erschlie-
ßungsmaßnahme belaufen sich 
letzt endlich auf voraussichtlich 
ca. 2.600.000 €. 

Erweiterung des Gewerbegebiets in Mühlhausen Stand 18. 07. 2022

Der Gemeinderat hat in der Sit-
zung am 18. 05. 2021 über die ein-
ge gan genen Stellungnahmen aus 
der frühzeitigen Beteiligung der 

Öffent lichkeit und der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange beraten und den Ent-
wurf zum Bebauungsplan Nr.  50 

„Gewerbegebiet nördlich des Un- 
 ter kreuthweges“ in der Fassung 
vom 23. 02. 2021 gebilligt.

In der Zeit vom 21. 06. 2021 bis 
23. 07. 2021 fand die Beteiligung  
der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 
BauGB und der Behörden und 
sons tiger Träger öffentlicher Be lan - 
ge nach § 4 Abs. 2 BauGB statt. 
Über die eingegangenen Stellung-
nahmen hat der Gemeinderat am 
03. 05. 2022 beraten.

Die erneute Beteiligung der Öf - 
fent lichkeit sowie die Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gem. 
§ 4a BauGB mit den angepassten 
Inhalten bzgl. Immissionsschutz 
fand in der Zeit vom 16. 05. 2022 
bis 17. 06. 2022 statt. 

Der Bebauungsplan in der Fassung 
vom 03. 05. 2022 sieht eine Ver - 
bindung zwischen dem Unter- 
kreuthweg und dem Rechten 
Kreuthweg vor. Damit können die 
ca. 3,2 ha Gewerbeflächen fle- 
 xibel eingeteilt und bedarfs-Entwurf Bebauungsplan in der Fassung vom 03. 05. 2022, Brugger Landschaftsarchitekten

Links: Zufahrt über Anwaltinger Weg. Rechts: Brücke, Einfahrt über St. 2381 Bilder: Markus Winklhofer
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gerechte Flächengrößen zwischen 
1.000 m² und 5.000 m² angeboten 
werden. 

Im Vorentwurf des Bebauungs-
planes waren die konkreten Vor-
stellungen zur Errichtung einer 
privaten Parkplatzfläche auf dem 
Flurstück 1491/2 berücksich tigt. 
Nachdem eine weitergehen de 
bau li che Nutzung mit einer Ver-
kehrs fläche nicht in Einklang zu 
bringen ist, hat sich die Ge mein de 
Affing entschieden, das Areal nicht 
mehr als Verkehrsfläche, sondern 
als Gewerbefläche – GEe 4 – fest-
zusetzen. Die Nutzung als Park-
platz ist damit weiterhin gegeben.

In diesem Zusammenhang erfolgte 
auch die Aufnahme der privaten 
Verkehrsfläche auf dem Flurstück 
1491/1. Mit der Überarbeitung wur-
de die gewerbliche Nutzung nach 
Norden hin auf dortige Be stands-
gebäude ergänzt. Neben der Er- 
schließung der Gewerbeflächen 
und der bestehenden Gebäude auf 
dem Flurstück 1491/7 dient die Ver-
kehrsfläche insbesondere auch als 
Zugang zu der im Norden liegen-
den privaten Ausgleichs fläche.

Die Aufnahme der o. g. Flächen 
in den vorliegenden Bebauungs-
plan führte zu Verzögerungen 
des weiteren Verfahrens. In die-
sem Zusammenhang wurden 
auch zwei Geltungsbereiche für 
das Gebiet definiert: Der Teil A 
um fasst die Flächen der Gemein-
de mit der künftigen Erschließung 
und der Teil B beinhaltet die priva-
ten Flurstücke mit den an gren zen-
den öffentlichen Verkehrs flä chen. 
Die Festsetzungen zur gewerb-
lichen Nutzung sind in beiden 
Geltungsbereichen im We sent li-
chen identisch. Abweichend ist 
im Teil B für das GE 5 aus nahms-
weise eine Wohnung für Betriebs-
inhaber, Betriebsleiter oder Auf-
sichtspersonen zulässig. 

Die Gewerbeflächen GE 1 bis 
GE  3 befinden sich im Eigentum 
der Gemeinde und können mit 
Rechts kraft des Bebauungs pla-
nes und Herstellung der Er schlie-
ßungs straße zeitnah als Gewerbe-
flächen zur Verfügung gestellt 
werden.

Das eingeschränkte Gewerbe-
gebiet ergibt sich aus den mög-

lichen Emissionskontingenten im 
Geltungsbereich, welche aus der 
Schalltechnischen Untersuchung 
hervorgehen. Die üblicherwei-
se für ein „normales“ Gewerbe- 
 gebiet erforderlichen Kontingente 
von 60 dB(A) tags und nachts  
lassen sich im vorliegenden Fall 
nicht oder nur auf kleinen Flä-
chen realisieren. Das einge-
schränkte Emissionskontingent ist 
im Wesentlichen durch die Vor-
belastungen der bereits westlich, 
südlich und östlich angrenzenden 
Gewerbenutzung mit teilwei-
ser zugeordneter Wohnnutzung 
bedingt. Die in der Schalltech-
nischen Untersuchung berück-
sichtigten besonders geschützten 
Wohngebiete östlich der Gewer-
beflächen sind über 260 m ent-
fernt und somit faktisch nicht 
maßgeblich für das reduzierte 
Emissionskontingent.

Die eingegangenen Stellungnah-
men werden im Herbst im Ge- 
 mein de rat behandelt.

Die bei uns gemeldeten Interes-
senten erhalten demnächst Infor-
mationen auf dem Postweg.

Straßensanierung Kreuzung Staatsstraße 2035/2381 –  
Straßensperrung in Richtung Augsburg 22. 08. – 02. 09.

Die Maßnahme „St 2035 Sanie-
rung OD Affing-Mühlhausen“ ist 
für den Zeitraum vom 22. 08. 2022 
bis zum 02. 09. 2022 vorgesehen 
und umfasst den Bereich zwi-
schen der Kreuzung der beiden 
Staatsstraßen 2035/2381 bei der 
Tank stelle bis zur Brücke über den 
Schwarzgraben.

Es werden die obersten 9 cm 
der Straßenbefestigung abgefräst 
und durch 2 neue Asphaltschich-
ten ersetzt. Gleichzeitig wird im 

Be reich westlich der Tankstelle 
für die Gemeinde die Geh- und  
Radwegführung angepasst und 
optimiert, um so die Sichtver- 
hältnisse für Radfahrende zu ver-
bessern.

Die gesamte Baumaßnahme wird 
etwa 120.000 € kosten. Die Bau-
maßnahme wurde öffentlich aus-
geschrieben, die Zuschlagsertei-
lung ist für die kommenden Tage 
auf das wirtschaftlichste Angebot 
vorgesehen. 

Während der Baumaßnahme 
kann von der St 2381 von/nach 
Thier haupten nur in/aus Richtung 
St  2035 Ortsmitte Mühlhausen/
Ber gen abgebogen werden. 

Eine Durchfahrt von Mühlhausen 
in Richtung Augsburg/Flughafen 
Augsburg/Gewerbegebiet Unter-
kreuthweg (und umgekehrt) ist 
in dieser Zeit nicht möglich. Die 
groß räu mige Umleitung er folgt 
über Gersthofen und Langweid 
bzw. über Derching.
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Nutzungsänderung  
Kindertagesstätte Bergen 

Aufgrund des erhöhten Bedarfs 
an Kindergartenplätzen soll der 
vorhandene Mehrzweckraum in 
der bestehenden Kindertagesstätte 
Affing OT Bergen als dritter Grup-
penraum genutzt werden. Die 
Änderung erfolgt in Abstimmung 
mit der Regierung von Schwa-
ben, die die Örtlichkeiten besich-
tigt und der geänderten Nutzung 
zugestimmt hat.

Es finden keine Umbaumaßnah-
men statt. Der Raum kann wie 
vorhanden für die geplante Nut-
zung verwendet werden. Aus die-
sem Grund fallen auch keine Bau-
kosten an.

Waldgruppe an der Mandling

Tierspuren erkennen, Eichhörn-
chen beobachten, Baumkrank-
heiten analysieren, Wespennest 
be stau nen, den Rufen der Vögel 
lauschen, mit den Stöcken spielen 
und vieles mehr können 10 Kinder 

ab Mai 2022 durch die Eröffnung 
einer ersten Waldpädagogischen 
Gruppe der Gemeinde Affing.

Die neue Einrichtung wurde natur-
nah und kindgerecht konzipiert. 
Vom Bauhof liebevoll verkleidete 
Container dienen den Kindern 
bei schlechtem Wetter als Unter-
schlupf. Eine Bio-Kompostier-Toi-
lette, ein Geräte-Container, eine 
Grillstelle, ein sonnengeschützter 
Sandkasten, eine Hängematten- 
Chill-Ecke und vieles mehr, ma - 
chen das Areal zu einer tollen 
Ba sis station der Waldgruppe.

In nur kürzester Zeit haben die 
kleinen Waldabenteurer das 
gesamte Gebiet für sich entdeckt 
und fühlen sich pudelwohl. Bei 
hand werk lichen Tätigkeiten wer-
den die Kids mit einbezogen und 
greifen gerne mal zur Schaufel  
wie z. B. bei dem Bau einer Grill-
stelle. 

Als Spielgefährte und zugleich 
als Aufpasser wurde der Golden-
Retrie ver-Hund herzlichst von 

den Kindern respektiert und auf-
genommen.

Wir freuen uns über das große 
Interesse an unserer Waldgrup-
pe, da ab September 2022 alle 
15 Plätze der Waldgruppe verge-
ben sind.

Straßensanierung Miederinger 
Berg und Verbindungsstraße 
Sportplatz Gebenhofen bis 
Brücke 

Im Frühjahr/Frühsommer 2022 
wur de ein Teilstück der Straße 
Mie de rin ger Berg und die Verbin-
dungsstraße Sportplatz Gebenho-
fen bis Brücke 08 saniert. 

Um Kosten zu sparen und nach-
haltig zu bauen, wurde die beste- 
hende Fahrbahn abgefräst um an - 
schließend das bituminöse Fräsgut 
unter Zugabe eines Kalk-Ze ment-
gemischs als Unterbauverfesti-
gung wieder einbauen zu können. 
So entstehen keine Kosten für die 
Entsorgung der alten bituminösen 
Fahrbahndecke sowie für den 

Die Heimat unserer Waldgruppe Bild: Daniela Schlötzer
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Ein bau von neuem frostsicherem 
Schotter.

Auf dem neu errichteten Unter-
bau aus recycelten Material wur-

de anschließend eine 14 cm di cke 
Trag- und eine 4 cm dicke Deck-
schicht hergestellt. Die Fahrbahn-
decken werden mit besonders 
robusten Bankettstreifen aus Ra- 

 sen git ter steinen vollflächig auf 
Beton verlegt und vergossen, flan-
kiert.

Miederinger Berg aus Richtung Aulzhausen Bild: Markus Winklhofer Brücke Gebenhofen Bild: Markus Winklhofer

Verabschiedung langjährige 
Mitarbeiterin – Frau Maria 
Lechner

Frau Maria Lechner war seit 1987 
für die Gemeinde Affing tätig. 
Während dieser Zeit arbeitete sie 

in den verschiedensten Bereichen. 
Mit großem Engagement küm-
merte sie sich um die Verwal-
tung, die Kinder und das Perso-
nal der Kindertagesstätten sowie 
um unseren Bauhof. Frau Lechner 
konnte überall eingesetzt werden.

Durch Ihre 
freund liche Art 
und ihr fürsorg-
liches Wesen 
hat sie bei ihren 
Kolleginnen und 
Kollegen hohe 
Wertschätzung 
und Achtung 
ge wonnen. 

Wir alle möch-
ten uns noch-
mals ganz herz-
lich für die jah-
relange vertrau-

ensvolle und gute Zusammenar-
beit bedanken. Wir wünschen ihr 
zum wohlverdienten Ruhestand 
und somit zum neuen Lebens-
abschnitt alles Gute, vor allem 
Ge sund heit sowie persönliche 
Zu frie denheit.

Anpassung der Wasser-  
und Abwassergebühren

Sehr geehrte Bürgerinnen  
und Bürger,

Art. 62 der Bayerischen Ge mein-
de  ordnung verpflichtet die Ge - 
meinde Affing, von den Benut-
zern der Wasserversorgungs- und 
Ent wäs se rungs einrichtungen kos-
ten de cken de Gebühren zu erhe-
ben. Diese sind in regelmäßigen 
Ab stän den neu zu kalkulieren. 
Das führt zu Gebührenanpassun-
gen für Sie als Verbraucher. 

Allgemeine Informationen

Von links: Bgm. Markus Winklhofer, Maria Lechner, GL Bernhard Frank 
 Foto: Monika Barl



6

August 2022

Wasserversorgung

Der Gemeinderat hat in seiner Sit-
zung vom 21. 06. 2022 die Grund-
gebühren für die unten genann-
ten Zählergrößen sowie die Ver-
brauchsgebühr, jeweils rückwir-
kend zum 01. 01. 2022, angepasst:

bis 2,5 m3/h 48,00 €/Jahr
bis 6 m3/h 72,00 €/Jahr
bis 10 m3/h 96,00 €/Jahr
über 10 m3/h 192,00 €/Jahr

Die Verbrauchsgebühr pro m3 
be trägt 1,44 €.

Entwässerung

In der Sitzung vom 18. 01. 2022 
hat der Gemeinderat die Grund-
gebühren für die unten genannten 
Zählergrößen sowie die Einlei-
tungsgebühren, jeweils rückwir-
kend zum 01. 01. 2022, angepasst:

bis 2,5 m3/h 36,00 €/Jahr
bis 6 m3/h 54,00 €/Jahr
bis 10 m3/h 72,00 €/Jahr
über 10 m3/h 144,00 €/Jahr

Die Einleitungsgebühr beträgt pro 
m3 Abwasser 2,40 €; soweit aus-
schließlich Schmutzwasser einge-
leitet wird oder eingeleitet werden 
darf, beträgt sie 2,07 €.

Für Sie als Verbraucher bedeu-
tet das, dass Sie bei der Jahres-
gebührenrechnung mit Nachzah-
lungen zu rechnen haben, auch 

wenn Sie nicht mehr Was-
ser verbraucht haben als 

in den vorangegange-
nen Jahren. Bitte 

berücksichtigen Sie 
das bei Ihrer 
p e r s ö n  l i -

chen Finanz-
planung.

Fälligkeiten der Realsteuern, 
Wasser- und Kanalgebühren

Am 15. 08. 2022 sind zur Zahlung 
fällig:
·  die 3. Rate der Grundsteuer A 

und B
·  die 3. Rate der Gewerbesteuer
·  die 2. Rate der Wasser- und 
Ka nal gebühren

Die Abbuchungen werden termin-
gerecht vorgenommen. Die Selbst-
zahler bitten wir um rechtzei tige 
Überweisung der fälligen Gebüh-
ren und Steuern. Bei verspätetem 
Eingang sind wir gezwungen 
Säumniszuschläge zu erheben.

Wir bitten um Vormerkung der 
nächsten Fälligkeit: 15. 11. 2022

Ferienprogramm

Endlich können wir nach 
zwei sehr ein ge schränk-
ten Pan de mie jahren 
das Fe rien pro gramm 
fast wie der wie in 
nor ma len Zeiten 
erleben.

Mit vielen spannen-
den, spaßigen und 
abwechslungsreichen 
Veranstaltungen möchten wir 
den Kin dern in diesem Sommer 
eine schöne Ferienzeit ermögli-
chen. Unsere Auswahl an Ferien-
aktivitäten sind z. B. Affing Ralley, 
Mini golfen im Dinoland, Kids-
Jumping, Blocjump, Bodypercus-

sion, Soccerpark 
und vieles mehr.

   Wir wünschen 
allen Kindern, El tern 

und Verantwortlichen 
gutes Wetter und viel 
Spaß.

Ein herzliches 
Ver gelt’s Gott an 
alle Veranstal ter 
die durch ihre hohe Mit- 
wirkung auch in diesem Jahr 
wieder ein buntes, aufregendes 
und vielfältiges Ferienprogramm 
ermöglichen. 

Ferienbetreuung  
für Kinder der Mittagsbetreuung

Wir freuen uns sehr, wieder eine 
Ferienbetreuung für unsere Kin-
der der Mittags betreuung 
anbieten zu können. 
Welche Fe rien 
zu welchen Zei-
ten angeboten 
wer den, können 
Sie dem „Anmel-
deformular Schuljahr 
2022/2023“ (Ausgabe im 
Herbst 2022) entnehmen.

Um Ihren Kindern eine best-
mögliche Betreuung zu 
gewährleisten, bedarf es 

einer guten Bedarfs- 
und Personalplanung.

Aus diesem Grund 
können Stor nie run gen 

Ihrer Ferien buchung nur 
bis zu 6  Wo chen vor den 

jeweiligen Ferien berücksichtigt 
werden. Die Gebühren bei Stor-
nierung nach diesem Zeitraum 
müssen trotzdem entrichtet wer-
den.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Hinweis: Das Büro der KiTa-
Ver waltung ist von Montag bis 
Donnerstag von 08.00 Uhr bis 
13.00  Uhr besetzt. Sie errei-
chen Frau Schlötzer unter Tele-
fon (08207) 9600-35 oder unter  
schloetzer@affing.de
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Gemeinschaftliche Müllaktion

Am 05. Mai fand wieder die alljährliche Müllaktion statt. Gemeinschaftlich mit Grundschüler*innen, Real-
schü ler*innen und den Kindergartenkindern wurden unsere Fluren gereinigt. Die Kinder haben im Anschluss 
ihre Gedanken zu Papier gebracht:

Aufruf Schulwegbegleiter

So viel Müll!

Liebe Eltern, liebe Großeltern,

die Sicherheit unserer Schulkinder liegt uns sehr am Herzen. An einigen Stellen 
in der Gemeinde lauern Gefahren, bei denen die Kinder Unterstützung benötigen 
(Ampeln, Übergänge, Bushaltestellen, etc.). Wir möchten daher einen Verkehrs
helferdienst ins Leben rufen, der hier unterstützt. Die Gemeinde, Polizei, Kreisver-
kehrswacht und die Schulfamilie haben großes Interesse, dass  Verkehrshelfer für 
die Sicherheit unserer Kinder sorgen.

Wir suchen engagierte Mütter, Väter, Omas und Opas, die mor
gens von 07.15 bis 07.45 Uhr gegen eine geringe Auf wands 
entschädigung unsere Kinder sicher über die Straßen führen.

Sicherheitskleidung und Einweisung werden von der Kreisverkehrswacht AIC-FDB 
gestellt.

Interessenten werden gebeten, mit uns in Kontakt zu treten:
Grundschule Affing 08207/484; verwaltung@gs-affing.de

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

Mit freundlichen Grüßen

Markus Winklhofer, 1. Bürgermeister, Karsten Weigl, Schulleiter, Helmut Beck, Kreisverkehrswacht
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Der Widerspruchsrechte gegen 
Datenübermittlungen aus dem 
Melderegister gemäß § 50 Abs. 5 
Bundesmeldegesetz (BMG)

Gegen folgende Datenübermitt-
lun gen können die Betroffenen 
ohne Angabe von Gründen wider-
sprechen:

Datenübermittlung an Parteien, 
Wäh ler gruppen u. a. bei Wahlen 
und Abstimmungen

Gemäß § 50 Abs. 1 Bundesmelde-
gesetz (BMG) darf die Meldebehör-
de Parteien, Wählergruppen und 
anderen Trägern von Wahlvor-
schlä gen im Zusammenhang mit 
Wah len und Abstimmungen auf 
staatlicher und kommunaler Ebe-
ne in den sechs der Wahl oder 
Ab stimmung vorangehenden Mo  - 
na  ten so genannte Gruppenaus-
künfte aus dem Melderegister 
er teilen. Die Auskunft umfasst 
Vor- und Familiennamen, Doktor-
grad und derzeitige Anschriften. 
Die Person oder Stelle, der die 
Daten übermittelt werden, darf 
diese nur für die Werbung bei 
einer Wahl oder Abstimmung ver-
wenden und hat sie spätestens 
einen Monat nach der Wahl oder 
Abstimmung zu löschen oder zu 
vernichten.

Datenübermittlung an das  
Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr

Zum Zweck der Übersendung von 
Informationsmaterial über Tätig-
keiten in den Streitkräften über-
mitteln die Meldebehörden dem 
Bundesamt für Personalmanage-
ment der Bundeswehr aufgrund 
§ 58c Abs. 1 Satz 1 des Soldaten-
gesetzes jährlich bis zum 31. März 
Vor- und Familiennamen und die 

gegenwärtige Anschrift von Per-
sonen mit deutscher Staatsange-
hörigkeit, die im nächsten Jahr 
volljährig werden.

Datenübermittlung an eine 
öffentlich-rechtliche Religions-
gesellschaft

Die Meldebehörde übermittelt die 
in § 42 BMG aufgeführten Daten 
der Mitglieder einer öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaft 
an die betreffenden Religions-
gesellschaften. Die Datenüber-
mittlung umfasst auch die Fami-
lienangehörigen, die nicht dersel-
ben oder keiner öffentlich-rechtli-
chen Religionsgesellschaft ange-
hören.

Die Familienangehörigen haben 
gem. § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG das 
Recht, der Datenübermittlung zu 
widersprechen. Der Widerspruch 
gegen die Datenübermittlung ver-
hindert nicht die Übermittlung 
von Daten, die für Zwecke des 
Steuererhebungsrechts benötigt 
werden.

Datenübermittlung aus Anlass 
von Alters- und Ehejubiläen 
an Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk und das Staatsministe-
rium

Verlangen Mandatsträger, Presse 
oder Rundfunk Auskunft aus dem 
Melderegister über Alters- oder 
Ehejubiläen von Einwohnern, darf 
die Meldebehörde nach § 50 Abs. 
2 BMG Auskunft erteilen über 
Vor- und Familiennamen, Doktor-
grad, Anschrift sowie Datum und 
Art des Jubiläums. Altersjubilä-
en sind der 70. Geburtstag, jeder 
fünfte weitere Geburtstag und ab 
dem 100. Geburtstag jeder fol-
gende Geburtstag; Ehejubiläen 

sind das 50. und jedes folgende 
Ehejubiläum.

Datenübermittlung  
an Adressbuchverlage

Die Meldebehörde darf gemäß 
§ 50 BMG Adressbuchverlagen 
zu allen Einwohnern, die das 
18. Le bens jahr vollendet haben, 
Aus kunft erteilen über Vor- und 
Familiennamen, Doktorgrad und 
derzeitige Anschriften. Die über-
mittelten Daten dürfen nur für die 
Herausgeber von Adressbüchern 
verwendet werden.

Allgemeine Informationen

Der Widerspruch kann schriftlich 
oder persönlich unter Vorlage des 
Ausweises oder Ausweiskopie 
bei der Gemeinde Affing, Bürger-
büro, Mühlweg 2, 86444 Affing, 
ein gelegt werden. Einen Antrag 
auf Übermittlungssperre erhal-
ten Sie ebenfalls im Bürgerbüro. 
Bei einem Widerspruch werden 
die Daten nicht übermittelt. Der 
Wi der spruch wirkt dauerhaft. 

Personen, die bereits von ihrem 
Wi der spruchs recht Gebrauch ge- 
macht haben, müssen sich des-
halb nicht erneut melden. Ein 
Wider spruch eines Minderjähri-
gen bedarf der Unterschrift beider 
Erziehungsberechtigten. 

Geräte- und Maschinen- 
 lärm schutz-Verordnung –  
Rasen mäher

Wir dürfen Sie darauf hinweisen, 
dass Rasenmäher, außer im land- 
und forstwirtschaftlichen Einsatz, 
grundsätzlich an Werktagen in der 
Zeit von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr 
sowie an Sonn- und Feiertagen 
nicht betrieben werden dürfen.
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Unabhängig von der gesetzlichen 
Regelung ist Ihnen Ihre Nachbar-
schaft für die Beachtung angemes-
sener Ruhezeiten, insbesondere 
auch für die Berücksichtigung der 
Mittagsruhe, sehr dankbar. 

Verkehrssicherungspflicht

Die Gemeindeverwaltung weist 
darauf hin, dass auf Privatgrund-
stücken in der Nähe von öffent-
lichen Straßen oder Wegen bzw. 
auf Grundstückseinfahrten stehen-
de Hecken, Sträucher und Bäume 
oftmals sichtbehindernd und des-
halb auch ursächlich für Unfälle 
im Straßenverkehr sind.

Wir bitten daher alle Eigentümer, 
Mieter und Pächter, ihre Grund-
stücke daraufhin zu überprüfen, 
ob Sichtdreiecke bzw. Verkehrs-
zeichen verdeckt werden oder das 
gesetzlich vorgeschriebene Licht-
raumprofil der öffentlichen Stra-
ßen beeinträchtigt wird. Sollte dies 
der Fall sein, bitten wir darum, die 
im Interesse der Verkehrssicher-
heit notwendigen Arbeiten durch-
zuführen.

Vollzug der 
Straßenverkehrsordnung (StVO)

Halten und Parken

Wir möchten Sie darauf hinwei-
sen, dass das Parken u. a. vor 
Grundstücksein- und -ausfahrten, 
auf schmalen Fahrbahnen, auch 
gegenüber, sowie vor und hinter 
Kreuzungen bis zu je 5 Meter von 
den Schnittpunkten der Fahrbahn-
kanten, nicht zulässig ist. 

Eine Beschilderung ist in diesen 
Fällen nicht erforderlich, da die 
gesetzlichen Vorgaben gelten. Bei 
schmalen Fahrbahnen muss eine 

Durchfahrtsbreite von mindestens 
3,05 m freibleiben.

Durch rechtswidrig abgestellte 
Fahr zeuge verhindern Sie sowohl 
Ret tungs fahrzeugen als auch Müll-
fahrzeugen eine sichere Zufahrt. 

Befahren von Gehwegen

Bei Gehwegen handelt es sich um 
Sonderwege, welche ausschließ-
lich dem Fußgängerverkehr vor-
behalten sind. Verkehrszeichen 
für Gehwege sind nur dort erfor-
derlich, wo aus der baulichen 
Gestaltung nicht klar erkennbar 
ist, dass es sich um einen Geh-
weg handelt. Die Freigabe des 
Gehweges zur Benutzung durch 
Radfahrer ist nur erteilt, wenn ein 
gesondertes Verkehrszeichen die 
Nutzung erlaubt oder zur Pflicht 
macht. Ausgenommen sind Kin-
der bis 8 Jahre, diese Altersgruppe 
muss den Gehweg zum Radfahren 
benutzen, Kinder von 8 bis 10 Jah-
ren dürfen den Gehweg benutzen. 
Auch Reiter dürfen einen Gehweg 
nur nutzen, wenn dies explizit 
durch Verkehrszeichen erlaubt ist. 

Verunreinigung durch Tiere und 
landwirtschaftliche Maschinen

Die Verschmutzung von öffentli-
chen Straßen, Wegen und Plätzen 
stellt eine Störung der öffentlichen 
Reinlichkeit dar. Gemäß § 32 der 
Straßenverkehrsordnung ist es 
verboten, die Straße zu beschmut-
zen, wenn dadurch der öffentliche 
Verkehr gefährdet oder erschwert 
wird. 

Insbesondere in ländlichen Ge - 
gen den ist darauf zu achten, dass 
verkehrswidrige Zustände in fol-
ge von Beschmutzung der Fahr-
bahn durch Vieh oder Ackerfahr-

zeuge möglichst unterbleiben 
(z. B. durch Reinigung der Berei-
fung vor Einfahren auf die Fahr-
bahn), jedenfalls aber unverzüg-
lich beseitigt werden.

Wer eine Straße über das übliche 
Maß hinaus verunreinigt, hat die 
Verunreinigung ohne Aufforde-
rung unverzüglich zu beseitigen; 
andernfalls kann der Träger der 
Straßenbaulast die Verunreini-
gung auf Kosten des Verursachers 
beseitigen.

Wir fordern alle Bürgerinnen und 
Bürger auf, Hinterlassenschaften 
von Tieren und andere Verschmut-
zungen umgehend zu beseitigen. 

In diesem Zusammenhang möch-
ten wir auch auf die Verordnung 
über die Reinhaltung und Reini-
gung der öffentlichen Straßen und 
die Sicherung der Gehbahnen im 
Winter der Gemeinde Affing hin-
weisen. Insbesondere im Herbst, 
wenn das Laub von den Bäumen 
fällt, ist es zwingend erforderlich 
die Gehbahnen und die Straßen 
zu reinigen. Die Verkehrssicher-
heit ist durch nasses Laub nicht 
mehr gewährleistet. 

Reinigungs- und 
Sicherungsverordnung 

Das Bauamt der Gemeinde Affing 
weist auf die Verordnung über 
die Reinhaltung und Reinigung 
der öffentlichen Straßen und 
die Sicherung der Gehbahnen 
im Winter vom 27. 05. 2019 hin. 
Danach sind die Grundstücks-
eigen tümer verpflichtet, auch für 
die Entfernung von Gras, Unkraut 
und Moos aus den Ritzen und Ris-
sen in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich zu sorgen. Dadurch können 
Schäden am Gehweg und Stra-
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ßenkörper gemindert werden. Bei 
Unterlassung können die Anlieger 
im Falle einer Straßensanierung 
mit dadurch entstehenden Mehr-
kosten belastet werden.

Diese finden Sie auf der Home-
page der Gemeinde Affing unter 
www.affing.de/ortsrecht 

Pool im eigenen Garten

Poolbefüllung

Aufgrund der Hygienevorschriften 
(DIN EN 1717 und DVGW W 405-
B1) ist eine Entnahme von Wasser 
zur Poolbefüllung über Hydranten 
nicht mehr möglich.

Das Wasser darf nur über den Zäh-
ler aus der gemeindlichen Wasser-
leitung entnommen werden und 
wird somit mit den Verbrauchs-
gebühren für die Wasserversor-
gung und Abwasserentsorgung 
gemäß der gültigen Beitrags- und 
Benutzungssatzung abgerechnet.

Ablassen des 
Poolwassers

Das Wasser aus 
Pools und Tei-
chen ist allein 
bereits durch die 
Benutzung „be- 
las tet“ und somit 
als Abwasser zu 
be wer ten. Dabei 
ist völlig uner-
heblich, ob beim 
Pool oder Teich 
Chemikalien verwendet werden. 

Das Wasser ist der Entwässerungs-
ein rich tung (Klär an lage) der Ge- 
 mein de zuzufüh ren. Es handelt 
sich um Schmutzwasser und un- 
 ter liegt daher dem Benutzungs-
zwang nach § 5 Abs. 5 der Ent wäs - 
 se rungs satzung.

Sitzungstermine des Gemeinde-
rates und der Ausschüsse im 
2. Halbjahr 2022

Alle angegebenen Termine sind 
vorläufig und können sich kurzfris-
tig noch ändern. Die jeweiligen 
Termine können Sie gerne den 
Tageszeitungen, den Anschlagta-
feln oder aber auch dem Internet 
(www.affing.de) entnehmen.

Gemeinderat:
Dienstag, 13.09.2022
Dienstag, 18.10.2022
Dienstag, 15.11.2022
Dienstag, 13.12.2022

Bau- und Verkehrsausschuss:
Mittwoch, 14.09.2022
Mittwoch, 12.10.2022
Mittwoch, 09.11.2022
Mittwoch, 07.12.2022

Finanzausschuss: 
Mittwoch, 26.10.2022

Kostenfreie rechtliche 
Erstberatung zum Vereinsrecht

Die Freiwilligenagentur „mitanand  
& füranand“ bietet eine kostenlose 
rechtliche Erstberatung zu Fragen 
rund um das Vereinsrecht an. Herr 
Rechtsanwalt Richard Didyk ist 
als Ansprechpartner und Experte 
für Vereins- und Verbandsrecht 
für die Freiwilligenagentur tätig.

Sie erhalten Informationen bei-
spielsweise zu Satzungen, ein-
schließlich deren Überprüfung, 
Neu fas sung und rechtliche Umset-
zung, zur Vorstandsarbeit, Vorbe-
reitung und Durchführung von 
Ver einsversammlungen oder zur 
Haf tung im Verein. Auch Daten-
schutz im Verein oder spezielle 
Anfragen zum Vereinsrecht kön-
nen thematisiert werden. 

Zudem ist Herr Didyk auch An- 
 sprech partner für Neugründun gen 
von Vereinen.

Unsere Öffnungszeiten

Baustoff-Recyclingplatz Affi ng Pfaffenzell 3, 86444 Affi ng
Telefon +49 8207 959490 | affi ng@maxwild.com

STANDORT AFFING

www.maxwild.com/standorte

Annahme:
Aushub, Beton, Bauschutt 
und Asphalt (nur mit Analyse).

Ausgabe:
Schotter, Kies, Sand und Humus sowie 
RC-Beton in 0/45 und RC-Mix in 0/80.

IHR BAUSTOFF-
RECYCLINGPLATZ

Montag bis Donnerstag:
7:00 bis 12:00 Uhr | 13:00 bis 17:00 Uhr

Freitag:
7:00 bis 12:00 Uhr | 13:00 bis 16:00 Uhr

Wir bitten Sie, 15 Minuten für das 
Be- oder Entladen Ihres Fahrzeuges bei 
den Öffnungszeiten mit einzukalkulieren.

Beispiel für ungepflegten Gehweg Bild: Karsten Richnow
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Für Vereine im Landkreis Aichach-
Friedberg ist dieses Angebot kos-
ten frei.

Interessierte Vereine und Organi-
sationen beschreiben ihre recht-
liche Frage bitte möglichst genau 
und schicken diese an: 
freiwilligenagentur@lra-aic-fdb.de. 
Die Anfragen werden von der Frei-
willigenagentur an den Rechts-
anwalt weitergeleitet und nach 
Beantwortung an den Fragesteller 
übermittelt.

Kontakt und nähere Informationen:
Landratsamt Aichach-Friedberg, 
Freiwilligenagentur
Stefanie Siegling
Steubstraße 6, 86551 Aichach
Telefon (08251) 924847

Netzwerk „Junge Eltern/Familie 
mit Kindern bis zu drei Jahren“

Das Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Augsburg bietet 
im Rahmen des Netzwerks Junge 
Eltern/Familien mit Kindern bis 

3  Jah ren für die Stadt Augsburg, 
den Lkr. Augsburg und den Land-
kreis Aichach-Friedberg kosten-
lose Online-Seminare in den 
Bereichen Ernährung und Bewe-
gung an. Es können sich dazu 
auch Krabbelgruppen, Tagesmüt-
ter und Großeltern anmelden.

Info und Anmeldung zu den Kursen 
auf der Hompage des Amtes unter  
www.aelf-au.bayern.de/ernaehrung/ 
junge familie oder Telefon (0821) 
43002-3000

Bücherei

Endlich ist es wieder soweit – im 
Bücherstüberl werden wieder Ver-
anstaltungen angeboten.

Die erste Aktion ist bereits erfolg-
reich gelaufen. Am Donnerstag, 
23. Juni hieß das Thema „Tape dich 
frei“ – ein Vortrag über vor beu- 

 gen  des, unterstützendes Ta pen. 
Gut 20 Interessierte waren vor 
Ort, um sich inspirieren zu las-
sen und das gehörte gleich in die 
Tat umzusetzen. Kaum einer ver-
ließ die Bücherei ohne positiven 
Impuls am Körper – denn im 
Unter schied zu herkömmlichen 

Tapes, kommt bei denen von 
Frau Seitz-Opitz auch noch die 
„Kraft des Wortes“ mit ins Spiel, 
denn ihre selbst designten Klebe-
bänder strotzen von positiven 
Begriffen.

Im Juli starten wir ein neues Ange-
bot in der Bücherei!

Unter dem Motto BUCH & WEIN 
„komm schau rein“ bieten wir 
alle zwei Monate einen „lan-
gen Bücherei-Abend“. Jeweils an 
einem Freitag von 19.00 Uhr bis 
22.00 Uhr (gerne auch länger) 
wollen wir die Möglichkeit geben, 
Gleichgesinnte zu treffen, gemüt-
lich durch das Angebot zu stöbern, 
die neuen Medien zu sichten, sich 
über Bücher auszutauschen, Lese-
Empfehlungen mitzunehmen oder 
weiterzugeben oder einfach mal 
zum Kennenlernen der Örtlich-
keit. Das Ganze abgerundet mit 
einem guten Tropfen – wir freuen 
uns auf euren Besuch!

Veranstaltungen und Feierlichkeiten

 Bild: Lothar Klammt
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Termine: 22. Juli, 23. September 
und 25. November 2022

Und auch dem Thema Lesungen 
widmen wir uns wieder. Hier 
befinden wir uns in der Planungs-
phase, können aber schon so viel 
verraten: 

Wohl am Sonntag 25. September 
werden wir vormittags die bekann-
te Autorin Rosy Lutz bei uns zu 
Gast haben, musikalisch umrahmt 
von Ingrid Matzka mit ihrer Harfe 
und Hackbrett Begleitung.
Und wahrscheinlich am 6. Okto-
ber können wir erneut unsere Hei-

matautorin Monika Pfundmeier 
bei uns begrüßen – sie wird dies-
mal einen Krimi mitbringen.

Details sind dann jeweils zeitnah 
auf unserer Homepage zu finden.

Was natürlich nicht fehlen darf, 
sind die neuen Termine für unsere 
monatlichen Spieleabende. Hier 
wählen wir immer unterschied-
liche Wochentage, damit jeder 
die Möglichkeit hat, sich einen 
passenden Tag auszuwählen: 
Am Dienstag 26. 07., Mittwoch 
24. 08., Montag 26. 09., Donners-
tag 27.10. und Dienstag 29.11. 

bie ten wir allen spielebegeisterten 
Er wach se nen die Chance auf den 
Sieg! Jeweils ab 19.30 Uhr trifft 
man sich in gemütlicher Runde zu 
den verschiedensten Brett-/Rate- 
oder Kartenspielen, um seine Stra-
tegie oder Kreativität in die Tat 
umzusetzen.

Wer Spaß an Arbeit rund ums 
Büchereileben hat, darf sich gerne 
bei uns melden – wir freuen uns 
immer über tatkräftigen Zuwachs.

Kleiner Hinweis zu den Öffnungs-
zeiten: während der Sommerferi-
en nur donnerstags geöffnet.

Fahnenweihe Freiwillige Feuerwehr Affing

Die für 2020 vorgesehene Fahnen-
weihe zum 150-jährigen Bestehen 
der Freiwilligen Feuerwehr Affing 
konnte nun in kleinem Rahmen 
gefeiert werden.

Am Samstag den 07. 05. fand der 
Festgottesdienst mit Weihe der 
wunderschön restaurierten Fahne, 
zelebriert von Herrn Pfarrer Max 
Bauer, statt.

Im Anschluss stellten sich die Ab -
ord nungen der gemeindlichen 
Feu  er  wehren mit Festdamen und 
verschiedene örtliche Vereine zu 
einem kurzen gemeinsamen Um -
zug von der Kirche in den Schloss-
hof auf. Der offizielle Festakt fand 
im Schlossstadel statt.

Wir bedanken uns herz lich 
bei den Mitglie dern der Frei-
willigen Feu er wehr Affing für 
die lange Zeit im Einsatz für 
unsere Menschen, zu jeder 
Zeit und zu jedem Wetter.

Vereine, wie hier die Frei-
willige Feuerwehr Affing, 
fördern darüberhinaus das 
Miteinander und das gesell-
schaftliche Zusammenleben. 
Sie alle verdienen große 
Anerkennung und Unterstüt-
zung.

Für die Zukunft wünschen 
wir alles Gute, weiterhin viel 
Freude im Verein und wenig 
Einsätze im aktiven Dienst.

Herausgeber: Gemeinde Affing,  
Mühlweg 2, 86444 Affing
V. i. S. d. P.: Monika Barl

Bild: Konrad Thummerer

»Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun,
wozu es im Winter zu kalt war.«

Mark Twain


